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Kurzzusammenfassung Lärmaktionsplan Saalfeld 
(gem. Anhang VI Nr. 2.8 der Richtlinie 2002/49/EG i. V. m. Anhang V dieser Richtlinie) 

Allgemeine Angaben 

Beschreibung der Umgebung und der Hauptlärmquellen  
(gem. Anhang V1.(1) RL 2002/49/EG) 

Im Stadtgebiet Saalfeld sind im Rahmen aktuellen Lärmkartierung bzw. Lärmaktionsplanung 
(Straßenabschnitte mit einer Verkehrsbelegung von mehr als 6 Mio. Kfz/a) folgende 
Straßennetzabschnitte zu betrachten:  

� Ortsumgehung / Nordtangente (B 85/B 281) 
� Pößnecker Straße, Kulmbacher Straße (B 85) 
� Promenadenweg, Rudolstädter Straße (B 281) 
� Bahnhofstraße, Puschkinstraße, Auf dem Graben, Friedensstraße 

Das Verkehrsaufkommen der Eisenbahnstrecken1 in der Stadt Saalfeld liegt durchgängig 
unterhalb von 60.000 Züge/a. Es existieren keine Beeinträchtigungen durch Großflughäfen. 
Eine Betrachtung des Eisenbahn- und Fluglärms ist daher im Rahmen der aktuellen 
Lärmaktionsplanung nicht erforderlich. 
1 zuständige Behörde: Eisenbahn-Bundesamt, Vorgebirgsstraße 49, D-53119 Bonn 

Für die Aktionsplanung zuständige Behörde (gem. Anhang V1.(2) RL 2002/49/EG) 
 

Name der Gemeinde bzw. Stadt: Saalfeld 

Gemeindeschlüssel: 16073108 

Postleitzahl und Ort: 07318 Saalfeld/Saale 

Straße und Nr.: Markt 1 

Telefon: 03671-598388 

Fax: 03671-598339 

e-Mail: stadtplanungsamt@stadt-saalfeld.de  

Ansprechpartner/in: Herr Leube 

Internet: www.stadt-saalfeld.de  

Rechtlicher Hintergrund (gem. Anhang V1.(3) RL 2002/49/EG) 
Die Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates über die Bewertung 
und Bekämpfung von Umgebungslärm vom 25.06.2002 /ABl. EG vom 18.07.2002 Nr. L 189 S. 
12) ist mit den §§ 47 a bis f des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) sowie mit Erlass 
der Verordnung über die Lärmkartierung - 34. BImSchV in deutsches Recht umgesetzt worden. 
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Gemäß § 47 d BImSchG stellen die gemäß § 47 e Abs. 1 BImSchG zuständigen Gemeinden 
auf der Grundlage der gemäß § 47 c BImSchG ausgearbeiteten Lärmkarten bis zum 
18.07.2008 Lärmaktionspläne auf, mit denen Lärmprobleme und Lärmauswirkungen geregelt 
werden. Die Festlegung von Maßnahmen in den Plänen ist in das Ermessen der zuständigen 
Gemeinden gestellt, sollte aber auch unter Berücksichtigung der Belastung durch mehrere 
Lärmquellen insbesondere auf die Prioritäten eingehen, die sich gegebenenfalls aus der 
Überschreitung relevanter Grenzwerte oder auf Grund anderer Kriterien ergeben, und 
insbesondere für die wichtigsten Bereiche gelten, wie sie in den Lärmkarten ausgewiesen 
werden. 

Gemäß § 47 d Abs. 2 BImSchG haben die Lärmaktionspläne den Mindestanforderungen des 
Anhangs V der Richtlinie 2002/49/EG zu entsprechen und die nach Anhang VI der Richtlinie 
2002/49/EG an die Kommission zu übermittelnden Daten zu enthalten. Ziel dieser Pläne soll es 
auch sein, ruhige Gebiete gegen eine Zunahme des Lärms zu schützen. Gemäß § 47 d Abs. 3 
BImSchG  wird die Öffentlichkeit zu den Vorschlägen der Lärmaktionspläne gehört. Sie erhält 
rechtzeitig und effektiv die Möglichkeit, an der Ausarbeitung und Überprüfung der 
Lärmaktionspläne mitzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkung sind zu berücksichtigen. 

Geltende Grenzwerte (gem. Anhang V1.(4) RL 2002/49/EG) 
Die nationalen Grenz- und Richtwerte können für die Bewertung der Lärmsituation zur 
Orientierung herangezogen werden. Sie beruhen jedoch auf anderen Ermittlungsverfahren als 
die in den strategischen Lärmkarten angegebenen Lärmindizes LDEN und LNight. Sie sind nicht 
direkt vergleichbar. Im Einzelfall sind daher zur Prüfung, ob Immissionsgrenz- oder -richtwerte 
überschritten sind, separate Berechnungen unter Anwendung der nationalen 
Berechnungsverfahren für den jeweiligen Immissionsort notwendig. Eine überschlägige 
Übertragung der nationalen Grenz- und Richtwerte auf die Lärmindizes LDEN und LNight. wurde 
durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit durchgeführt. 
 

Grenzwerte für die Lärmsanierung an 
Bundesfernstraßen in der Baulast des 
Bundes 2, 3 bzw. Richtwerte, bei deren 
Überschreitung straßenverkehrs-
rechtliche Lärmschutzmaßnahmen in 
Betracht kommen4 [dB(A)] 

Grenzwerte für den Neubau und die 
wesentliche Änderung von Straßen- und 
Schienenwegen [dB(A)] 

 

Tag - LDEN  Nacht - LNight   Tag - LDEN  Nacht - LNight   

Krankenhäuser, Schulen, 
Kurheime, Altenheime 70 / 71 60 / 60 57 / 58 47 / 47 

Reine Wohngebiete 70 / 71 60 / 60 59 / 60 49 / 49 

Allgemeine Wohngebiete 70 / 71 60 / 60 57 / 58 49 / 49 

Kern-, Dorf- & Mischgebiete 72 / 73 62 / 62 64 / 65 54 / 54 

Gewerbegebiete 75 / 76 65 / 65 69 / 70 59 / 59 
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Für die Bewertung der Lärmsituation an Flugplätzen sind die Werte gemäß § 2 Abs. 2 des 
Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm in der Fassung vom 31.10.2007 (BGBl. I Nr. 56 S. 2550) 
heranzuziehen. 

 

2 Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes – VLärmSchR 97, VkBl. 
1997 S. 434;  2006  S. 665 

3 Dieselben Immissionsgrenzwerte werden auch bei der Lärmsanierung an Schienenwegen des Bundes 
herangezogen. 

4 Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm (Lärmschutz-
Richtlinien-StV), VkBl.  2007 S.767 

Bestandsanalyse 

Zusammenfassung der Daten aus der Lärmkartierung  
(gem. Anhang VI 1.(5) RL 2002/49/EG) 
Angaben über lärmbelastete Flächen sowie über die geschätzte Anzahl der Wohnung, Schulen 
und Krankenhäuser im kartierten Gebiet:  
 

LDEN [dB(A)] 55 – 65 65 –75 > 75 

Wohnungen / Anzahl 403 175 35 

Schulgebäude / Anzahl 0 0 0 

Krankenhausgebäude / Anzahl 0 0 0 
 

Angaben über die geschätzte Anzahl von Menschen die in Gebieten wohnen, die innerhalb der 
Isophonen-Bänder gem. § 4, Abs. 7, Nr.1 der BImSchV liegen: 
 

LDEN [dB(A)] >55-60 >60-65 >65-70 >70-75 >75 

Anzahl 596 251 224 143 73 
 

LNight [dB(A)] >45-50 >50-55 >55-60 >60-65 >65-70 >70 

Anzahl 832 372 233 164 66 0 

Bewertung der geschätzten Anzahl von Personen, die Lärm ausgesetzt sind  
(gem. Anhang V1.(6) RL 2002/49/EG) 
Anzahl der Menschen, die 
 

ganztägig sehr hohen Belastungen (>70 dB(A)) ausgesetzt sind: 216 

in der Nacht sehr hohen Belastungen (>60 dB(A)) ausgesetzt sind: 230 

ganztägig hohen Belastungen (>65-70 dB(A)) ausgesetzt sind: 224 

in der Nacht hohen Belastungen (>55-60 dB(A)) ausgesetzt sind: 233 

ganztägig Belastungen/Belästigungen (>55-65 dB(A)) ausgesetzt sind: 847 
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in der Nacht Belastungen/Belästigungen (>45-55 dB(A)) ausgesetzt sind: 1204 

Angabe von Lärmproblemen und verbesserungsbedürftigen Situationen  
(gem. Anhang V1.(6) RL 2002/49/EG) 
Im Zuge bzw. Umfeld der kartierten Straßenabschnitte mit einer Verkehrsbelegung über 6 Mio. 
Kfz/a in der Stadt Saalfeld bestehen in folgenden Bereichen Lärmprobleme (Überschreitung der 
Pegel von 65 dB(A) ganztags und 55 dB(A) nachts): 
 

Nr. Bezeichnung des Straßenabschnitts bzw. 
Gebiets 

Problem und Begründung 

1. B 85/B 281 punktuelle Überlagerung von hohen Verkehrsbelegungen 
mit Aufenthalts- und Wohnfunktion (Gartenanlagen, etc.) 

2. Pößnecker Straße, Kulmbacher Straße punktuelle Überlagerung von hohen Verkehrsbelegungen 
mit Aufenthalts- und Wohnfunktion 

3. Bahnhofstraße punktuelle Überlagerung von hohen Verkehrsbelegungen 
mit Aufenthalts- und Wohnfunktion, hohes 
Geschwindigkeitsniveau (Querschnitt) 

4. Auf dem Graben, Puschkinstraße punktuelle Überlagerung von hohen Verkehrsbelegungen 
mit Aufenthalts- und Wohnfunktion, hohes 
Geschwindigkeitsniveau (Gefälle, Zusatzbelastung durch 
Schwerverkehr) 

5. Friedensstraße Überlagerung von hohen Verkehrsbelegungen mit 
Aufenthalts- und Wohnfunktion (hohe Einwohnerzahlen), 
Trennwirkungen  

6. Promenadenweg punktuelle Überlagerung von hohen Verkehrsbelegungen 
mit Aufenthalts- und Wohnfunktion, hohes 
Geschwindigkeitsniveau (Gefälle, Zusatzbelastung durch 
Schwerverkehr) 

7. Rudolstädter Straße punktuelle Überlagerung von hohen Verkehrsbelegungen 
mit Aufenthalts- und Wohnfunktion, hohes 
Geschwindigkeitsniveau (Ortseingangsbereich) 

Im Zuge bzw. Umfeld der kartierten Straßenabschnitte mit einer Verkehrsbelegung über 6 Mio. 
Kfz/a in der Stadt Saalfeld bestehen in folgenden Bereichen verbesserungsbedürftige 
Situationen (Lärmpegel zwischen 55 und 65 dB(A) ganztags und zwischen 45 und 55 dB(A) 
nachts): 
 

Nr. Bezeichnung des Straßenabschnitts bzw. 
Gebiets 

Problem und Begründung 

1. Saalstraße (Einzugsgebiet Puschkinstraße) Überlagerung von hohen Verkehrsbelegungen mit 
Aufenthalts- und Wohnfunktion, hohes Geschwindigkeits-
niveau (Gefälle, Zusatzbelastung durch Schwerverkehr) 

2. B 85/B 281 hohes Grundgeräuschniveau der Bundesstraße, tw. 
fehlende Abschirmung und Geschwindigkeitsbegrenzung 
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Maßnahmen  

Bereits vorhandene Maßnahmen zur Lärmminderung  
(gem. Anhang V1.(8) RL 2002/49/EG) 
Im Gebiet der Gemeinde wurden bereits folgende Maßnahmen zur Lärmminderung bzw. mit 
lärmmindernder Wirkung umgesetzt: 
 

Nr. Maßnahme zur Lärmminderung 

1. Kreisverkehrsplatz Auf dem Graben/Friedensstraße 

2. Straßenumgestaltung Gorndorfer Straße, Kreisel, Radfahrstreifen, Schutzstreifen (Pinsel und  Farbe, 
Freihaltung Baumreihe) 

3. Kreisel am Klubhaus (im Bau) 

4. Kreisel in Gorndorf, in Graba und  am Ebertplatz 

5. Tonnagebegrenzung Friedensstraße auf 24 t 

6. Tempo 20 Zone in der Altstadt 

7. Verschiedene Mischverkehrsflächen und Tempo 30 Zonen 

8. Emissionsärmere Busflotte 

Bereits geplante Maßnahmen zur Lärmminderung  
(gem. Anhang V1.(8) RL 2002/49/EG) 
Im Gebiet der Gemeinde sind bereits folgende Maßnahmen zur Lärmminderung geplant: 
 

Nr. Maßnahme zur Lärmminderung 

1. Altstadterschließungskonzept  
� Umgestaltungsmaßnahmen für den Straßenzug Friedensstraße- Auf dem Graben-Puschkinstraße 
� Parkraumbewirtschaftung 
� Umgestaltung des Marktes zum verkehrsberuhigten Bereich 
� Darrtorkreisel 

2. Planfeststellung Umgehungstrasse West- bzw. Südumgehung (B 281) 

3.  Planfeststellung Weststraße 

4. Straßenraumgestaltung Bahnhofstraße, Kulmbacher Straße, 2 Kreisel, Radverkehrsanlagen, Baumreihen 

Zusammenfassung der geplanten Maßnahmen lt. Lärmaktionsplan  
(gem. Anhang V1.(9) RL 2002/49/EG) 
Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung:  
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Nr. Maßnahme zur Lärmminderung Umsetzungsze
itraum 

Einvernehmen5 

1. Geschwindigkeitsbegrenzungen im Zuge der B 281 / B 85 
(inkl. Geschwindigkeitsüberwachung) - 

In Zuständigkeit des 
SBA, noch keine 

Abstimmung.6 

2. Geschwindigkeitsbegrenzungen im Zuge der Hauptverkehrsstraßen 
(inkl. Geschwindigkeitsüberwachung, 30 km/h) -  Friedensstraße 

bis Ende  2009 teilw. vorhanden 

3. Geschwindigkeitsbegrenzungen im Zuge der Hauptverkehrsstraßen 
(inkl. Geschwindigkeitsüberwachung, 30 km/h 22-6 Uhr) - Auf dem 
Graben, Puschkinstraße 

- teilw. vorhanden 

4. Lkw-Durchfahrtsverbot im Stadtkernbereich - Bahnhofstraße, 
Puschkinstraße, Auf dem Graben, Friedensstraße bis 2013 teilw. vorhanden 

5. Umgestalten bzw. Neuaufteilen von Straßenräumen 
(Markierungsarbeiten, temporäre Maßnahmen) 

bis 2013  vorhanden  

6. Umgestalten bzw. Neuaufteilen von Straßenräumen 
Straßenraumgestaltung, - begrünung - Friedensstraße, Auf dem 
Graben, Puschkinstraße, Bahnhofstraße, Kulmbacher Straße 

ab 2010 vorhanden 

7. Umgestalten von Knotenpunkten - Kreisverkehre Am Darrtor, 
Bahnhofstraße, Kulmbacher Straße ab 2010 vorhanden 

8. Ortseingangsgestaltung (Mittelinsel) - Rudolstädter Straße 
- 

In Zuständigkeit des 
SBA, noch keine 
Abstimmung. 6 

9. Weststraße ab 2013 vorhanden 

10. West- bzw. Südumfahrung 
- 

In Zuständigkeit des 
SBA. ROV steht 

bevor.6 

11. emissionsärmere Busflotte ab 2013 In Zuständigkeit des 
Zweckverbandes 
ÖPNV. Konsens 

vorhanden.  
5 Für Maßnahmen welche durch andere Träger als die Stadt bzw. Gemeinde realisiert werden müssen, wird das 

Benehmen bzw. Einvernehmen mit den zuständigen Behörden (z. B. Straßenbauamt) vorausgesetzt. 
6 Im Einzelnen ist teilweise eine weitere Detailprüfung erforderlich. 

Geplante Maßnahmen zum Schutz ruhiger Gebiete 
(gem. Anhang V1.(9) RL 2002/49/EG) 
Da eine genaue Begriffsdefinition bisher weder auf EU- noch auf Bundes- oder Landesebene 
existiert, wird vorgeschlagen, Bereiche mit einem Schallimmissionspegel unter 45 dB(A) nachts 
und 55 dB(A) ganztags als potentiell ruhige Gebiete zu definieren (Als Orientierungswerte 
wurden die Grenzwerte der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete verwendet).Infolge der 
schlauchartigen Lärmkartierung ausschließlich für die Straßenabschnitte mit einer 
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Verkehrsbelegung über 6 Mio. Fahrzeugen pro Jahr sind diese Gebiete nicht eindeutig 
definierbar, da Straßenabschnitte mit einer geringeren Verkehrsbelegung aber 
Immissionsbelastungen oberhalb der Auslösewerte nicht berücksichtigt werden. Es ist daher 
ausschließlich eine Abschätzung bzw. Ausweisung von potentiell ruhigen Gebieten möglich, die 
im Rahmen einer genaueren Abgrenzung in den weiteren Stufen der Lärmaktionsplanung und 
einer damit verbundenen speziellen Lärmkartierung weiter vertieft bzw. fortgeschrieben werden 
müsste. 

Als potentiell ruhige Gebiete in der Stadt Saalfeld sind zunächst neben den großflächigen Wald- 
und Parkbereichen die jeweils etwas abseits der Hauptverkehrsstraßen liegenden 
Wohnquartiere einzuschätzen. Dies trifft speziell auf Bereiche zu, die in sich abgeschlossen 
sind und somit nur von Binnenverkehren genutzt werden.  

Langfristige Strategie zur Regelung von Lärmproblemen und Lärmauswirkungen 
sowie dem Schutz von ruhigen Gebieten  
(gem. Anhang V1.(10) RL 2002/49/EG) 
Zielstellungen der langfristigen Strategie: 

Das Hauptziel der Maßnahmenkonzepte des Lärmaktionsplans für die Stadt Saalfeld liegt 
insgesamt nicht nur in einer kurzfristigen Reduzierung der Immissionen bzw. der Betroffenen in 
den Schwerpunktbereichen, sondern gleichfalls in einer langfristigen und nachhaltigen 
Reduzierung der Emissionen. Daher sind die Maßnahmen nicht ausschließlich auf die 
Überschreitungsbereiche, sondern auch auf das gesamtstädtische Verkehrssystem 
ausgerichtet. Die Lärmaktionsplanung ist im Sinne einer „richtigen“ 
Verkehrsentwicklungsplanung zu verstehen, die auf echte Problemlösungen und auf 
Stadtqualität orientiert und mit anderen Sparten der Planungen zur Stadt- und 
Siedlungsentwicklung integriert ist. Folgende weitere langfristige Maßnahmenbausteine sind 
entsprechend Bestandteil der Lärmaktionsplanung für die Stadt Saalfeld: 

Kontinuierlich umzusetzende Maßnahmen zur Unterstützung der langfristigen Strategie sind: 
 

Nr. Maßnahme zur Lärmminderung 

1. Umsetzung Altstadterschließungskonzept unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Lärmaktionsplans 

2. Förderung Umweltverbund (Kfz-Verkehrsvermeidung): 
- Erhaltung und Ausbau ÖV – Angebot 
- Erhaltung und Ausbau Fuß- und Radverkehrsnetz 
- Schaffung barrierefreier Haltestellen (gesamtstädtisch) 
- Schaffung durchgehender und sicherer Radverkehrsanlagen (gesamtstädtisch) 
- Ausweitung des Angebotes an bequemen und sicheren Radabstellanlagen (Anlehnbügel) 
- Wegweisungssystem für Radfahrer (weiterer Ausbau für den Alltags- sowie den touristischen Radverkehr) 
- Sanierung mangelhafter Gehwegoberflächen (gesamtstädtisch) 
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Nr. Maßnahme zur Lärmminderung 

3. Immissionsgünstige / Nachhaltige Stadtentwicklung 
- Wohnen im Stadtzentrum fördern 
- Wohnen an ÖV-Achsen fördern 

4.  Wegweisungs- und Parkinformationssystem 
Parkraumbewirtschaftung 

5. Geschwindigkeitsüberwachung 

6. Öffentlichkeitsarbeit 

Schätzwerte für die Reduzierung der Zahl der betroffenen Personen  
(gem. Anhang V1.(11) RL 2002/49/EG) 
Angaben über die geschätzte Anzahl der von Lärm betroffenen und belästigten Personen nach 
Umsetzung des Maßnahmenkonzeptes: 
 

LDEN [dB(A)] >55-60 >60-65 >65-70 >70-75 >75 

Anzahl (Einvernehmen) 659 317 212 70 13 

Anzahl (Gesamtkonzept) 578 249 193 87 13 
 

LNight [dB(A)] >45-50 >50-55 >55-60 >60-65 >65-70 >70 

Anzahl (Einvernehmen) 639 400 201 71 29 0 

Anzahl (Gesamtkonzept) 500 235 183 60 30 0 
 

Angaben über die Veränderungen in den einzelnen Pegelklassen: 
 

LDEN [dB(A)] >55-60 >60-65 >65-70 >70-75 >75 

Anzahl (Einvernehmen) 63 66 -12 -73 -60 

Anzahl (Gesamtkonzept) -18 -2 -31 -56 -60 
 

LNight [dB(A)] >45-50 >50-55 >55-60 >60-65 >65-70 >70 

Anzahl (Einvernehmen) -193 28 -32 -93 -37 0 

Anzahl (Gesamtkonzept) -332 -137 -50 -104 -36 0 
 

Angaben über die geschätzte Anzahl der durch das Maßnahmenkonzept (Einvernehmen) 
entlasteten Personen: 
 

ganztägig sehr hohen Belastungen (>70 dB(A)) ausgesetzt sind: 216 

in der Nacht sehr hohen Belastungen (>60 dB(A)) ausgesetzt sind: 226 

ganztägig hohen Belastungen (>65-70 dB(A)) ausgesetzt sind: 212 

in der Nacht hohen Belastungen (>55-60 dB(A)) ausgesetzt sind: 217 
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ganztägig Belastungen/Belästigungen (>55-65 dB(A)) ausgesetzt sind: 233 

in der Nacht Belastungen/Belästigungen (>45-55 dB(A)) ausgesetzt sind: 224 

weitere Angaben 

Datum der Aufstellung des Aktionsplans (gem. Anhang V1.(12) RL 2002/49/EG) 

Datum der Beschlussfassung der Stadt bzw. Gemeinde: 04.10.2008 

Mitwirkung der Öffentlichkeit (gem. Anhang V1.(7) RL 2002/49/EG) 
 

Nr. Art der Mitwirkung Ort Datum/Zeitraum 

1. Öffentlichkeitsveranstaltung Rathaus Saalfeld 08.07.2008 

2. Öffentlichkeitsveranstaltung Meininger Hof 02.09.2008 

Anlagen: Protokolle der Öffentlichkeitsveranstaltungen 

Bestimmungen zur Bewertung der Durchführung und der Ergebnisse des 
Aktionsplans (gem. Anhang V1.(12) RL 2002/49/EG) 

Der Lärmaktionsplan wird gemäß § 47 d Abs. 5 BImSchG bei bedeutsamen Entwicklungen für 
die Lärmsituation, ansonsten spätestens nach fünf Jahren überprüft und erforderlichenfalls 
überarbeitet. Erfahrungen und erreichte Ergebnisse werden in diesem Zusammenhang ermittelt 
und ausgewertet. 

Kosten für die Aufstellung und Umsetzung des Aktionsplans  
(gem. Anhang V1.(11) RL 2002/49/EG) 
finanzielle Informationen (falls verfügbar): 
 

Kosten für die Aufstellung des LAP: k. A.  

Kosten für die Umsetzung des LAP: Abschätzung nicht möglich, weil zum Teil  
- detaillierte Planungskonzepte erforderlich sind 
- langfristige Umsetzungshorizonte und 
- kontinuierliche Umsetzungsnotwendigkeiten bestehen. 
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Anlage 1 – Protokolle der Öffentlichkeitsveranstaltungen 
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